
Grabmal- und Bepflanzungsgrundsätze  
 

für den Friedhof 
 

der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck 
 
 

I. Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 
  
 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und der Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes gewahrt bleibt. 
 
Art der Grabmale und Einfassungen 
 
(1) Auf jeder Grabstätte darf in der Regel nur ein Grabmal errichtet werden, wobei ein- oder 

mehrstellige Grabstätten eine Einheit bilden. 
 
(2) Grabmale dürfen nur aus Naturstein, Naturstein mit Bronze, Eisen oder Holz bestehen. 

Betongrabmale müssen werkstoffgerecht, andere Werkstoffe nicht imitieren handwerklich 
einwandfrei hergestellt sein. 

 
(3) Stehende Grabmale sind höchstens 10 cm von der hinteren Grabstättengrenze entfernt 

aufzustellen. Liegende Grabmale müssen mindestens 30 cm von der hinteren 
Grabstättengrenze entfernt liegen. 

 
(4) Die Größe des Grabmales muss in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der 

Grabstätte stehen. Die Steinstärke muss die Standsicherheit der Grabmale gewährleisten. 
Liegende Grabmale sollen 1/5 der bepflanzbaren Grabfläche nicht überschreiten; sie 
müssen bündig verlegt werden. 

 
(5) Auf der linken Schmalseite der Grabmale ist 30 cm über dem Erdboden in einer Zeilenhöhe 

von 15 mm die Grabnummer einzuhausen; in gleicher Weise ist auf der rechten 
Schmalseite die Firmenbezeichnung anzubringen. 

 
 

II. Grabstätten mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
 
(1) Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften sind nur dann zulässig, wenn auch 

Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften bestehen. 
 

(2) Nicht zugelassen sind Zutaten, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten wie z.B. Marterl, 
Beton, Glas, Emaille, Kunststoff, Lichtbilder, Gold, Silber, Farben, Faksimileschrift; 
Kastenschriften, Beschriftungen außerhalb des Grabmals, Freiplastiken und Einfassung. 

 

(3) Die Grabmalpläne bestimmen die Form des zur Ausführung kommenden Grabmals.  
 

(4) Die Grabmale müssen nach Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung 
zusätzlich nachstehenden Bestimmungen entsprechen: 

 
a) Rasengrabstätten: 

Für die Bestattung in Rasengrabstätten bestehen folgende zusätzliche 
Gestaltungsvorschriften: 
Die gesamte Grabstätte wird nach der Bestattung auf das Niveau der umgebenden 
Rasenfläche eingeebnet und eingesät. 
Die Kennzeichnung der Grabstätte erfolgt durch eine beschriftete Steinplatte durch den 
Friedhofsträger. 



b) Urnengrabstätten: 
Auf Grabstätten für Urnenbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 

1. stehende Grabmale mit quadratischem oder rundem Grundriss 
Höhe bis 80 cm oder 

2. liegende Grabmale mit rechteckigem Grundriss 
Höchstmaß 30 cm x 40 cm, Höhe der hinteren Kante 15 cm 

  
c) Bepflanzung von Urnengrabstätten: 

Auf Urnengrabstätten dürfen keine Hecken oder Bäume gepflanzt werden. Sträucher, 
ob Laugehölze oder Koniferen, dürfen eine Höhe von 80 cm nicht überschreiten. Bei 
Erreichen der vorgeschriebenen Höhe müssen die Sträucher durch den 
Nutzungsberechtigten beschnitten oder gerodet werden. 

 
 

III. Zustimmungserfordernis 
 

(1) Zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen ist die vorherige schriftliche    
Zustimmung der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Der Antragstellende hat bei 
Reihengrabstätte unter Angabe seines Wohnsitzes die Reihengrabbescheinigung 
vorzulegen, bei Wahlgrabstätten seine Nutzungsberechtigung nachzuweisen. 

 
(2) Dem Antrag ist der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 

unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung und Art der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung zweifach beizufügen. Soweit 
es zum besseren Verständnis erforderlich ist, müssen Zeichnungen der Schrift, der 
Ornamente und Symbole, Darstellungen ihrer Form und Anordnung im Maßstab 1 : 10 
unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung sowie der Textinhalt vorgelegt 
werden. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 5 oder 
das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 
 

(3) Die Zustimmung erlischt, wenn von ihr nicht binnen eines Jahres Gebrauch gemacht 
worden ist. 

 
 

IV. Fundamentierung und Befestigung 
 

(1) Die Grabmale und Einfassungen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 
anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Grabstätten nicht 
umstürzen oder sich senken können. 
 

(2) Die Art der Fundamentierung und Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der 
Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung. 

 
 

V. Unterhaltung 
 

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten, wer 
den Antrag gestellt hat, bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 
 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder Teilen davon gefährdet, ist 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung 
auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von 
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz ihrer schriftlichen 
Aufforderung nicht binnen angemessener Frist beseitigt, ist sie dazu auf Kosten des 
Verantwortlichen berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. 



 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der 
Verantwortliche nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche 
Bekanntmachung (z.B. Aushang) und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die 
Dauer von 3 Monaten aufgestellt wird. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden 
haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird. 
 

(3) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere 
Eigenart des Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. 
Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Veränderung derartiger Grabmale 
versagen. 

 
 

VI. Entfernung 
 
 

(1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen kann 
sie die Zustimmung versagen. In diesem Falle übernimmt die Friedhofsverwaltung die 
Verantwortung und gewährt ggf. einen angemessenen Wertausgleich. 
 

(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Reihengrabstätten oder bei Einebnung, nach Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten oder nach Entziehung der Nutzungsrechte sind die 
Grabmale zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen 3 Monaten, so ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
abräumen zu lassen; die Grabmale gehen entschädigungslos in das Eigentum des 
Friedhofsträgers über. 
 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale 4 
Wochen nach Benachrichtigung des Inhabers der Reihengrabbescheinigung oder des 
Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen. Lässt der Verpflichtete 
das Grabmal nicht binnen 3 Monaten nach der Benachrichtigung abholen, geht es 
entschädigungslos in das Eigentum des Friedhofsträgers über. 
 

 
VII. Gärtnerische Gestaltung 

 
 

Herrichten und Pflege von Grabstätten 
 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschrift gärtnerisch gestaltet und dauernd 
instand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. 
 

(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem 
besonderen Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. 
 

(3) Bei eingefassten Grabstätten muss die Erdoberfläche mit der Oberkante der 
Einfassung abschließen. 
 

(4) Die Grabstätten sollen bepflanzt werden. Die Pflanzen dürfen andere Grabstätten und 
die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 
 

(5) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten der Inhaber der 
Reihengrabbescheinigung, bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 



Die Verpflichtung endet bei Reihengrabstätten mit der Ruhefrist, bei Wahlgrabstätten mit 
Ablauf des Nutzungsrechts. Abs. 9 bleibt unberührt. 
 

(6) Für die Anlage einer Grabstätte kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer 
Zeichnung im Maßstab 1 : 20 vorschreiben. 
 

(7) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und 
pflegen oder einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen. 
 

(8) Reihengrabstätten sind binnen 6 Wochen nach Beisetzung, Wahlgrabstätten binnen 6 
Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsberechtigten herzurichten. 
 

(9) Die Friedhofsverwaltung kann nach Ablauf des Nutzungsrechtes die Grabstätte selbst 
abräumen oder verlangen, dass der Verantwortliche sie abräumt. 
 

(10) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der Gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 

 
 

VIII. Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Die Grabstätten müssen in ihrer gärtnerischen Gestaltung und in ihrer Anpassung an 
die Umgebung den Grabgestaltungsvorschriften des Friedhofsträgers entsprechen. 
 

(2) Nicht zugelassen sind: 
 

a. Bäume jeder Art. 
Ebenso dürfen Sträucher oder Kleingehölze in ihrer Ausdehnung die 
Grabstättengrenzen nicht überschreiten. 
Strauchartige Pflanzen müssen rechtzeitig gestutzt werden. 
Baumartig wachsende Pflanzen wie z.B. Stechpalme, Eibe oder Bergkiefer 
müssen bei Erreichen eines Stammdurchmessers von 10 cm gerodet werden. 
 

b. Überwiegend aus künstlichen Werkstoffen hergestellte Grabgebinde und 
Blumenschalen 
 

c. Übergroße Blumenschalen und –vasen, Grablaternen über 30 cm Höhe und 30 
cm Breite einschließlich Sockel 

 
d. Das Aufstellen von Bänken und das Verlegen von Platten, außer einer Trittplatte 

aus Naturstein je Grabstätte. 
 
 

IX. Ökologie auf dem Friedhof 
 

Den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes auf dem kirchlichen Friedhof ist Rechnung zu 
tragen. Der Friedhof ist als ökologisches Rückzugsgebiet umweltfreundliche zu gestalten und 
zu bewirtschaften. Die Veröffentlichungen der Landeskirche über Fragen des Umwelt- und 
Naturschutzes sind zu beachten; insbesondere ist die Verwendung von Pflanzenschutz- und 
Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege nicht gestattet. Kunststoffe und sonstige nicht 
verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecke, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie 
bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 

 
 



Maximale Größen für Grabmale werden wie folgt festgelegt: 
 
Einzelgrabstelle:  1,10 m hoch x 0,30 m breit (Stele) 
     0,90 m hoch x 0,80 m breit (Grabstein) 
 
Doppelgrabstelle:   1,50 m hoch x 0,60 m breit (Stele) 
     0,90 m hoch x 1,10 m breit (Grabstein) 
 
Urnengrabstelle:  0,80 m hoch x 0,25 m breit (Stele) 
     0,30 m hoch x 0,40 m breit (Grabstein) 
 
Bei Abweichungen bedarf es einer Sondergenehmigung. 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schermbeck, den 20.10.2015 

 
 
 

     Das Presbyterium der 
     Evangelischen Kirchengemeinde  

     Schermbeck 
  
 
 
 
 
 


